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Öffentliche Zustellung – Benachrichtigung  

 

Für die nachbezeichnete Person ist ein Bescheid unter dem unten angegebenen Betreff erlassen worden, der nicht 

zugestellt werden konnte, da der Aufenthaltsort unbekannt ist. Ermittlungen über den aktuellen Aufenthaltsort 

verliefen ergebnislos: 

 

Name, Vorname des Empfängers  Gould, Alexander Robert 

Letzte bekannte Anschrift Karl-Liebknecht-Straße 24  

Haus 17B 

Zimmer/Raum 2.41.2 

14476 Potsdam Golm 

Bescheiddatum 13. Oktober 2021 

Betreff Widerspruchsbescheid auf den Widerspruch vom 30. 

September 2021 

Geschäftszeichen  D2 / 115 / 2021 

 

Das angegebene Schriftstück wird hiermit gemäß § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg 

(BbgVwZG) vom 18. Oktober 1991 (GVBl.I/91, [Nr. 32], S.457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 

vom 28. Juni 2006 (GVBl.I/06, [Nr. 07], S.74, 86), in Verbindung mit § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 

vom 12. August 2005 (BGBl I 2354) öffentlich zugestellt. 

 

Der Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 

der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 

nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten 

sind. 

 

Das Schriftstück kann nach Terminvereinbarung gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch 

einen bevollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: 

 

Bearbeiterin Dr. Andrea Radcke 

Geschäftsadresse Universität Potsdam 

Am Neuen Palais 10 

Haus 8, Zimmer 1.04 

14469 Potsdam 

Telefon:  0331 977-1634 

E-Mail: Andrea.Radcke@uni-potsdam.de 

 

Potsdam 27. Juli 2022 

Gez.  

i.A.  

Dr. Bieber, Dezernentin 


